
Kurt Herrmann (1922  –1944)
»Ich war völlig durchgedreht«

Als britische Flugzeuge Mitte Juni 1944 den Hafen von Le Havre 
 an griffen, erlebte Kurt Herrmann dort das Bombardement mit.  
Der am 5. Mai 1922 in Neustadt an der Haardt (heute Neustadt an  
der Weinstraße)  geborene Marine-Unteroffizier verließ hierauf sein 
Schiff und kehrte von einem Landgang nicht zurück. Vor Gericht recht-
fertigte sich Kurt Herrmann zunächst damit, er habe geglaubt,  
dass sein Schiff verlegt worden sei. Später begründete er sein Ver-
halten mit  »plötzlicher Kopflosigkeit«. Die Richter unterstellten  
dem 22-Jährigen  dagegen, aus Angst vor einem weiteren Angriff  
geflohen zu sein. Das erste, auf drei Jahre Gefängnis wegen »Zerset-
zung der Wehrkraft« lautende  Urteil hob der zuständige Gerichts- 
herr auf. In einer zweiten Verhandlung erkannte das Gericht des  
Befehlshabers der  Sicherung West wegen »Feigheit« auf Todesstrafe. 
Kurt Herrmann starb am 10. Oktober 1944 im Hamburger Unter-
suchungsgefängnis unter dem Fallbeil.
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Hochzeitsfoto von Maria und Kurt Herrmann, September 1943.

Kurt Herrmann, Sohn des Lagermeisters Karl Herrmann und seiner Frau 
Elisabetha, verlebte Kindheit und Jugend in seiner pfälzischen Geburts-
stadt Neustadt an der Haardt. Nach dem Besuch der Volksschule ab-
solvierte er eine Lehre zum Klempner und Installateur. In diesem Beruf 
 arbeitete Kurt Herrmann, bis er sich im März 1941 freiwillig zur Kriegs-
marine meldete. Am 15. September 1943 heiratete er die ein Jahr  
jüngere Maria Steeb. 

Privatbesitz Barbara Selzer, Maisach

Luftaufnahme des Hafens von Le Havre nach der Bombardierung, 17. Juni 1944.

Die am 6. Juni 1944 in Frankreich gelandeten Alliierten griffen in der Nacht vom 14. zum  
15. Juni mit über 200 Flugzeugen die in Le Havre stationierten deutschen Kriegsschiffe an.  
Am Nachmittag des 15. Juni verließ Kurt Herrmann sein Schiff, besuchte einen Bekannten  
und verbrachte die Nacht außerhalb der Stadt. Am folgenden Tag wurde er festgenommen. 
Seine Abwesenheit währte weniger als 24 Stunden und hätte daher mit einer Disziplinar- 
strafe wegen unerlaubter Entfernung geahndet werden können.
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Gutachten zum ersten Urteil gegen Kurt Herrmann, 20. Juli 1944.

Das Gutachten gab die Grundlinie für die zweite Verhandlung gegen  
Kurt Herrmann vor. In seinem Urteil vom 10. August 1944 setzte das Ge-
richt des Befehlshabers der Sicherung West in Paris ihn als »haltlose 
Persönlichkeit« herab. Er habe »die Erhaltung des eige nen Lebens in [. . .] 
schimpflicher Weise den militärischen Pflichten vor gezogen«. Völlig außer 
Betracht ließen die Richter, dass Kurt Herrmann zuvor durchweg positive 
Beurteilungen erhalten hatte und sogar aus gezeichnet worden war.
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Anhörung Kurt Herrmanns zum Todesurteil, 11. August 1944.

Nach dem ersten Urteil äußerte Kurt Herrmann, er ziehe die Verbüßung der Gefängnisstrafe 
der Versetzung in eine »Bewährungseinheit« vor. Er müsse an seine Frau denken. Diese Aus-
sage verwendeten die Richter im zweiten Verfahren gegen den Angeklagten und als Beweis 
für seine vermeintliche Feigheit. Mit der Äußerung des Wunsches nach »Fronteinsatz« ver-
suchte Kurt Herrmann vergeblich, seine erste Aussage abzuschwächen.   
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Brief des Standortpfarrers Roager an die Ehefrau Kurt Herrmanns,  
18. Oktober 1944.

Pfarrer Roager hatte als Geistlicher an der Exekution im Hamburger Unter-
suchungsgefängnis teilgenommen. Kurt Herrmann war von Le Havre über 
Paris und Germersheim dorthin gebracht worden, da die Gerichte, bedingt 
durch den Rückzug aus Frankreich ab Sommer 1944, ihre Gefangenen 
 immer wieder verlegen ließen.
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